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§ 133 VgTb
 VgTb - Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Am Unterleibe sind zuerst die Nabelgefäße zu untersuchen, ihr Blutgehalt, ihre Wegsamkeit, die Verbindung der

Nabelvene mit der Pfortader, und die Bescha3enheit des Arant`schen Ganges, ob er noch o3en, in seinem Volumen

verengert, oder bereits geschlossen angetro3en wurde, zu beschreiben; bei der Leber zu sehen, in wie weit sie in die

Brusthöhle hineinrage, und welchen Ein8uß sie auf die Stellung des Zwerchfelles ausübe, ob sie roth,

dunkelschwarzbraun, oder durch krankhafte Zustände anders gefärbt erscheine; es ist ihr Blutgehalt, sowie die Farbe

des Blutes, ihr frischer oder fauler Zustand zu bestimmen, die Größe ihrer Blase, die Menge und Bescha3enheit der

Galle anzugeben.

Am Magen ist zu berücksichtigen, ob er rundlich oder birnförmig, sein Grund nach aufwärts, der Pförtner nach

abwärts, die kleine Krümmung nach der rechten, und die große gegen die linke Seite gerichtet sei; welcher Inhalt in

seiner Höhle, ob schleimige, eiweisartige oder andere fremdartige Flüssigkeiten vorhanden, ob er bei dieser Lage von

Luft aufgetrieben, ober ob der kleine Bogen mehr nach aufwärts, der große nach abwärts gekehrt, und ein anderer, als

der bemerkte Inhalt und welcher Art vorhanden sei.

An den Gedärmen ist zu beobachten, ob der obere Theil des Dünndarmes verengert, der untere mit Kindspech gefüllt,

oder der erstere von Luft aufgetrieben, der letztere entleert erscheine, im Dickdarme Kindspech von mehr hellgrüner,

im absteigenden Grimm- und Mastdarme von dunkler Farbe enthalten, ob selbes bereits und in welchem Grade

entleert, oder Unrath anderer Bescha3enheit vorhanden sei; endlich bei der Harnblase, ob sie gefüllt oder leer

angetroffen worden ist.

In Kraft seit 13.02.1855 bis 31.12.9999
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